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Beschlussvorlage
öffentlich

Berufung einer Person zum/r örtlichen Naturschutzbeauftragten für 
den Stadtteil Schwemlingen

Dienststelle:

311 Stadtplanung und Umwelt
Datum:

11.02.2022
Beteiligte Dienststellen:

100 Politische Gremien und Öffentlichkeitsarbeit
Sachbearbeitung:

David Neugebauer

Beratungsfolge Ö / N

Ortsrat Schwemlingen (Entscheidung) Ö

Beschlussvorschlag

Der Ortsrat beschließt:
Den derzeitigen Naturschutzbeauftragten für weitere 5 Jahre in seiner ehrenamtlichen Posi-
tion als Naturschutzbeauftragten zu bestätigen.
Sollte es nicht zu einer Bestätigung kommen, schlägt der Ortsrat dem Fachbereich Stadtpla-
nung und Umwelt eine geeignete Person für die Position des/der Naturschutzbeauftragen 
vor.

Sachverhalt

Der derzeitige Naturschutzbeauftratge hat sein Interesse das Ehrenamt für weitere 5 Jahre 
auszuüben gegenüber der Stadtverwaltung geäußert und erfüllt die Voraussetzungen die für 
die Aufgaben als Naturschutzbeauftragter notwendig sind. Dazu gehört auch regelmäßiger 
Kontakt zur Stadtverwaltung um Informationen oder Verstöße gegen das Naturschutzrecht 
zu übermitteln. 

Dem Ortsrat ist darüber hinaus die Möglichkeit gegeben dem Fachbereich Stadtplanung und 
Umwelt eine geeignete Person für die Position des/der Naturschutzbeauftragen vorzuschla-
gen. Dazu kann der Ortsrat über eine geeignete Person beraten die sich dann beim Fachbe-
reich Stadtplanung und Umwelt vorstellt. Dazu liegt der Beschlussvorlage ein Bewerbungs-
formular als Anlage bei.

Gemäß § 74 Nr. 6 i.V.m. § 40 Abs. 1 KSVG sind die Sitzungen des Ortsrates öffentlich, soweit 
nicht […] berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen. 

Im konkreten Fall könnten schutzbedürftige, private Interessen des derzeitigen Na-tur-
schutzbeauftragten oder anderer Kandidaten einer öffentlichen Beratung entgegenstehen. 



Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit – also auf Beratung im nichtöffentlichen Teil der 
Ortsratssitzung – werden nach § 40 Abs. 2 KSVG in nichtöffentlicher Sitzung begründet, bera-
ten und entschieden; die Entscheidung kann in öffentlicher Sitzung getroffen werden, wenn 
keine besondere Begründung oder Beratung erforderlich ist. Ein solcher Antrag auf nichtöf-
fentliche Behandlung dieses Tagesordnungspunktes könnte von jedem Ortsratsmitglied ge-
stellt werden. 

Nach Rechtsauffassung der Stadtverwaltung Merzig besteht für das Ortsratsmitglied, das 
derzeit die Funktion des Naturschutzbeauftragten für den Stadtteil Schwemlingen ausübt, 
kein Mitwirkungsverbot im Sinne des § 27 KSVG. Beim örtlichen Naturschutzbeauftragten 
handelt es sich um eine ehrenamtliche und somit unentgeltliche Tätigkeit für das Gemein-
wohl. Die Tatsache, dass dem Naturschutzbeauftragten auf Antrag eine Aufwandsentschädi-
gung gezahlt wird, ändert nichts daran, dass dieses Ehrenamt unbesoldet ist, also prinzipiell 
ohne Vor- oder Nachteil. 

Sollte es dennoch unterschiedliche Auffassungen zwischen den Mitgliedern des Ortsrates 
Schwemlingen geben, ob die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Mitwirkungsverbots 
wegen Interessenwiderstreits erfüllt sind, entscheidet im Zweifels- oder Streitfall der Ortsrat 
(§ 27 Abs. 4 KSVG). Die Entscheidung des Ortsrates ist für den weiteren Sitzungsverlauf bin-
dend. Der von der Entscheidung Betroffene darf an der Beratung und Abstimmung nicht 
teilnehmen (§ 27 Abs. 4 Satz 2 KSVG).

Anlage/n

1 Bewerbung-ort-Naturschutzbeauftragter_muv (öffentlich)



Bitte senden an:

Ministerium für Umwelt
und Verbraucherschutz
-Referat D/6, Z f B-
Keplerstraße 18
66117  Saarbrücken

zur Weiterleitung 
an die Gemeinde/Stadt

Bewerbung für eine Berufung als ehrenamtliche/r, örtliche/r Naturschutzbeauftragte/r

Hiermit bewerbe ich mich für eine Aufnahme als Naturschutzbeauftragte/r im örtlichen Natur-
schutz meiner Gemeinde/Stadt nach dem § 38 des Saarländischen Naturschutzgesetzes.

Angaben zu Ihrem persönlichen Motiv für eine ehrenamtliche Mitarbeit in der

Schul-, Berufsausbildung ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ggf. Zahl der Kinder ………………………………………………………………………………………………………………………………

Straße, Nr. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vorname ………………………………………………………………………………………………………………………………………………Name …………………………………….

Wohnort ………………………………….

saarländischen Naturwacht

Erfahrungen / Kenntnisse im Naturschutz ………………………………………………………………………………………………………………………

Unterschrift ……………………………………………………………………………..

Gebietspräferenz ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefonnummer:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-Mail-Adresse :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geb.-Datum ……………………………..

Familienstand ……………………………
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Ausgeübter Beruf ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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